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S-2 Öffentlichkeit der Organe

Antragsteller*innen: Gregor Scheringer
Bemerkungen:

◦ angenommen ◦ abgelehnt ◦

§ 4 Gliederung und Aufbau, Absatz 4 möge wie folgt geändert werden (Änderungen sind fett1

markiert):2

”Alle Organe tagen öffentlich, basisdemokratisch und behandeln alle Mitglieder gleich. Je-3

des Organ kann die Nichtöffentlichkeit mit einfacher Mehrheit beschließen, wenn ein triftiger4

Grund vorliegt.5
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